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à-, ànnirt sich bey I. A. Schi in Bern, und bey XIO ^ O Das Abenneuicne süe 78 ?!unmleen ober ,"!r ein Vier
ân Postämtern. ckX » reünyr ist in Ber» 4 Zr. und »nster Bern vostfre»

>.
5 Fronden,

Dcr neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Aeytag, den 26 Dee. 1800. Drittes Quartal. Den > Nivose IX.

Anzeige.
Von dem zten Quartal des Neuen schwel-

ze r i sc h e » Republikaners find ungefähr 200
Exemplare abgesezt. Der Ertrag derselben reicht nicht
hin, die Drnckkosten zu bezahlen, und es kömmt bey

diesem Quartal für die Unternehmer ein Verlust von
einigen hundert Franken heraus.

Wenn dcßnahen diese durchaus einzige Sammlung
von Akrenstücken und Beyträgen zur helvetischen Ta-^
gesgeschjchre nicht mit diesem Quartal aufhöre»/ sondern
wie es der/ an die Unternehmer von den zahlreichern
Lesern als Käufern dieses Blattes lebhaft geänsserte

Wunsch verlangt / fortgcsezt werden soll / so find 100
neue Abnehmer nothwendig.

Wenn fich diese bis zum 15. Januar >8->i finde»/
lo wird alsdann die Fortsetzung nicht ausbleiben.

Sie find ersucht fich direkte bey dem Verleger des

Blattes/ B. I. A. Ochs in Bern zu melden.
Sollte die Fortsetzung nickt zu Stande komme»/ so

wird den Pränumerantcn ihr Geld zurückgestellt werdcn.
Bern, 2;. Dec. l8°c>.

I. A. Ochs.

Gesetzgebender Rath, 1. Dec.
Fortsetzung.

(Beschluß der Botschaft des Vsllz- Raths in Betreff
der rückständigen Gehalte der Beamten.

Das Gesetz vom 1;. May bestimmt deutlich/ auf
welch eine Art der Erlös auS den zum Verkauf bestimm-
ten Nationalgülern soll verwandt werdcn ; allein es ist

zu befürchten / daß diese Verfügung vielen Schwie-
rigkeitei»/ und gewiß einer weitläufigen und langwieri-
gen Operation uiiterworffeu seyn werde. Die Bezah-

lung in Schuldtiteln ist auch mehr ein frommer Wunsch
als in dem Reich der Möglichkeit; die ungeheuren Be»
dürfnisse/ mit denen wir überladen wurde»/ nöthigten
die Regierung, zu allen Hülfsmitteln ihre Zuflucht zu
nehmen; indessen blieben noch einige Schuldtitel zurück,
deren Veräußerung um diese Schulden zu tilgen, fthr
vortyeilhaft wäre, weil sie entweder nur einen kleinen
oder gar keinen Zins tragen, oder auf eine lange
Reihe von Iahren erst ablöslich find.

Diescmnach glaubte dcr Voliz, Rath nach ceiffer Be«
ralhung, Euch B. G., einige Zufiitze zu dem schon

bestehenden Gesetz vorschlage» zu dürffen, welche die
Tilgung der Nalionalschuld erleichtern und deschleum«

gen könnten. Das Wesentliche davon ist in folgenden
Bestimmungen einhalten, die er die Ehre hat, Euch
vorzulegen, mit der Einladung, selbe, wenn Sie Eure
Genehmigung erhalten, in ein Gesetz zu verwandeln:

1. Wenn einer oder mehrere Beamte, welche rück»

ständige Anfoderungen an den Staat zu machen
haben, ans der öffentlichen und gesetzlichen Stei.
gerung das Meistgebot aufein Nationalguthaben,
und also Käufer davon werden so soll dessen oder
deren gänzliche rückständige Anfoderung a» dcr
Kaufsumme abgezogen werden.

2. Wenn diese rückständige Anfoderung weniger als
den vierten Theil des Werths des bestandenen Na»
tionalguts ausmacht, so sollen dieser oder diese

Bcstauder noch baar zulegen, bis es den vierten
Theil des Werths ausmacht; die übrigen Dreyviertel
sollen dann nach dem im Gesetze vom ?ten Oktober
bestimmten Termin, bezahlt werden.

z. Ucbersteigt aber die rückständige Anfoderung den

vierten Theil des Werths des bestandenen Guts,
so soll dcr Ueberrest dcr Kaufsumme in drey gleichen
Zahlungen abgeführt werden.
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als i/z in einem Jahr. ^
in zwey Jahren. nach dem Verkauf,

i/'z in drey Jahren. /
4. Die Vollziehung ist bevollmächtigt/ sowohl die

Beamten jener Cantone, in welchen keine oder wenig
Nativnalgürer zum Verkauf auSgcbottcn / alS auch

Beamte anderer Cantone/ für ihre rückständige Anfo-
deruug mit Schuldschriften / wenn es ohne Nachtheil
des Staals geschehen kau»/ zu bezahlen.

Der Voll;. Rath zeigt durch eine Botschaft am daß

er über den Gesctzvorfchlag, betreffend die Suppléante»
der Gerichte/ nichts zu bemerken habe. Der Gesetz-

Vorschlag wird hierauf zum Gesetz erhoben. (S. das-

selbe S. 8;?-)

Gesetzgebender Rath, 4. Dec.
Präsident: Koch.

Die Criminalgesctzgebungs-Commißion räth, dem

Begehren des Cantonsgericht Bern zusolg, durch eine

gesetzliche Verfügung die Gewohnheit aufzuheben, ei-

nein Verbrecher fein von dem Cantonsgericht ausge-
sprochenes Todcsuriheil bekannt zu machen, noch ehe

der oberste Gerichtshof es bestätiget hat. Dieser An-
trag wird in folgendem Gesetzvorschlag angenommen:

Der gesetzgebende Rath — Auf den Antrag seiner

Criminalgefetzgebungs - Commißion ;

In Erwägung, daß die hin und wieder in Helve-
tien herrschende Gewohnheit, einem Verbrecher sei»

von dem Cantonsgericht ausgesprochenes Todesurtheil
bekannt zu machen noch ehe der oberste Gerichtshof es

endlich bestätigt hat, eine „»nöthige Grausamkeit ist;
In Erwägung, daß die in dem Gesttz von, r. Weinm.

i?yy enthaltene Zeitbestimmung von 10 Tagen für Cas-

sations- und Appellationsbegehren über Criminalur-
theile, zu jener Anzeige der Todesurthcile ebenfalls
anfzufodern scheint;

vcro rdnet:
Das von einem Cantonsgericht gegen einen Verbre-

cher ausgejprochcne Todesurtheil soll vor der end-

lichen Bestätigung des obersten Gerichtshofs nicht
dem Verunhcilten selbst, sondern bloß seinem Ver-
theidiger bekannt gemacht werden.

Die Gutachten der Unterrichtscommißion über die

Siltengcrichte werden in Berathung genommen. Sie
sind folgende:

Bericht der Mehrheit.
Bürger Gefetzgeber! Wenn es bey irgend einem l

Gefttzesvorschlag nothwendig war,, die Gründe genau j

zu entwickeln, worauf eine Commißion ihr Gutachten
stützet, so ist es gewiß bey dem gegenwärtigen, wcl,
ches die Unterrichtscommißion über die Frage: ob Sit-
tengcrichle in Helvetic» festgesczt werden sollen? Ihnen
B. G. vorzulegen die Ehre hat.

Während auf der einen Seite diese seit Jahrhun-
derlei, in Helvetic,, eingeführten Sitlengerichte, von den

Vorstehern und ersten Mitgliedern der protestantischen
Kirche, als das einzige und als das zuverläßigste Mittel,
dem immer mehr einreichenden Sitlenverdcrbniß Ein-
halt zu thun, dargestellt und deßwegen ihre Wieder,
cinsetzung unter den dringendsten, unbefangensten Vor.
stellungen begehrt werben, äuchert man auf der ander»

Seite gegen die Einführung derselben so verschiedene

Einwendungen und so auffallende Vedcnklichkeiten,
daß es wirklich eines festen sichern Ganges bedarf, um

unter den so ganz verschiedenen Gesichtspunkte», sei

welchen dieser Gegenstand betrachtet werden soll, end,

lich dasjenige Resultat hervorzubringen, welches dem

wahre» Endzweck solcher Siltengcrichte und dadurch

dem allgemeinen Wohl, am besten entsprechen soll.

Sind Sitlengerichte nothwendig? Um diese Frage

zu beantworten bedarf es weiter nichts, als des tag.

lichen Umganges mit Menschen: In jedem auch noch

so eingeschränkten Kreise wird man beynahe täglich die

traurige Erfahrung machen können, wie oft das Haus-

liche Glück, die innere Ruhe, die wechselseitige Ach-

tung, durch Handlungen und Zufälle gestört werden, de-

nen keine gesetzliche Straffe, nur nachdrucksame Vor-
stellungen und ernste Pgichterinncrung vorbeugen kann.

Bedarf es einer nähern Schilderung dieses Bildes,
so denke man sich den unglücklichen Fall, wo Eltern

ihre schönste» Stunde», den grösten Theil ihres Ver-
mögens, der Ausbildung ihrer Kinder fruchtlos widme»

ten, oder wo Eltern von den Pflichten gegen ihre Kinder
so weit abweichen daß sie dieselben in den Fortschritten
höherer Ausbildung nicht nur nicht unterstützen, son-

der» sie auf die eigensinnigste Art darin hemmen oder

wohl gar durch Beyspiel zum Sittcnverderbniß anreihe»,'

oder jenes unglückliche Ehepaar, wo zärtliche Liebe â
roher Unbiegsamkeit, wo unverbrüchliche Treue mit

Ausschweifung, häusliche Sorgfalt mit Verschwendung

vergolten wird; oder jene Ehe, wo die besten Ehclcâ
in ihrer wechselseitige» Liebe und Treue den Lohn ihrer

tugendhaft zurückgelegten Jugend gemessen zu könne»

glaubten, und durch Laune, Härte, übertriebene An»

l maßungcn und unverdiente Vorwürffe von Seite mür-

i rifcher oder mißmuthiger Eltern auf die grausamste Art



gekränkt »nd in ihrem guten Einverständniß gestört

werden. Solchen unglücklichen Lagen und Verhält-

msscn, die vielleicht schon so manches Opfer in seinen

besten Jahren ins Grab legten, muss der Staat in

ihrem Aufkeimen zuvorzukommen trachten, oder er

gewährt iene Vortheile und jene Sicherheit nicht, die

man ßch aus dem gesellschaftlichen Vcrirag versprechen

solle es wird ihm dieß zur doppelten Wicht in einer

ZeN, wo die engsten Bande der gesellschaftlichen

Ordnung, wenn nicht ganz anreibst, doch gewiß sehr

geschwächt wurden. Ader wie kann dieses am zuver-

läßigsten erziel,! werden? W der Gesetze noch Straffen,
weder Richter noch Gefängnisse sind diejenigen Mittel,
durch welche man das entweder wankende oder auch

zersàte Einverständniß zwischen Ehcleulen, Ellern und

K »der» herzustellen vermögend ist : sobald einmal durch

rmumtelbare Dazwischcnknnft der richterlichen und

Polizeybebörtea die Gemüther erbittert sind, so wird
jeder Versuch zur Wiederherstellung des gute» Einvcr-
ständnisses doppelt erschwert, wo nicht ganz fruchtlos:

In solchen Fällen muß auf das Herz unmittelbar ge-

wirkt werden, das weder durch Straffen noch Gesetze

geschehen kann. Reichen wir also B. G. mit Freuden
einer Anstalt die Hand und unsre Unterstützung, welche

ganz zu diesem hohen Endzweck geeignet zu seyn scheint,
deren Einrichtung wir nun näher entwickeln wollen.

Der Pfarrer des Orts und 6 Beysitzer gewählt von
den sämmtlichen Familienvätern, sollen dieses ehrwür-
dige Gericht bilden : in ihre Hände legt die ganze Ge-
meinde das wichtige Amt der allgemeinen Versöhnung.
Von demselben soll die Erfüllung der heiligsten schön-
sten Pflichten befördert werde»; es ergänze die Lücke,

die bisher von der Gesetzgebung offen gelassen wurde;
und es wirke da, wo den ersten Zusprächen des Ncli-
givnslchrcrs kein Gehör gegeben worden ist; sein End-
Zweck sey Beförderung des häuslichen Glückes, Bey-
behaltung guter Sitten; seine Gewalt bestehe in fried-
lichen, ernsthafte» Ermahnungen, und das Betragen
feiner Mitglieder sey daS ermunternde Beyspie! der

ganzen Kirchgemeinde.
Wir würden der Einwendungen, die unter der vo-

rigen Gesetzgebung bey der Berathung über diesen Ee-
genstand gegen das Beywohnen der Geistlichen bey

diesem Gerichte gemacht wurde», nicht erwähnen,
wenn wir nicht diesen Anlaß benutze» wollten, um zu

zeigen, wie ehrwürdig unS ein Stand sey, der bey

genauer Erfüllung feiner Pflichten dem Staat die wich-
tigsten Vortheile gewährt. Wir wollen dadurch, daß

wir die Geistlichen in dieses Sittengcricht verordnen,
den offenbaren Beweis laut bekennen, daß wir verei»

nigt mit ihnen sür das Wohl des Ganzen arbeiten
wollen, in so fern sie den erhabenen Pflichten ihres
Berufes getreu, dieselben inner denjenigen Grenzen aus-'
üben, welche ihnen die Natur ihres Amtes und der
Endzweck des Staats vorzeichncn. Wen» einzelne will-
knhciiche Verfügungen während dem Ausdruck) der Re-
volution gegen einzelne Mitglieder des geistlichen Stau-
des wirklich statt gefunden haben, so schließe man nicht
daraus, daß es deßwegen um Religion und Moraliiät
geschehen sey, wie man solche ängstliche Besorgnisse
auszubeuten steh beyfallen lnß. Man straffe auf der
einen Seite die Fehler der einzelnen Mitglieder, aber
man untersnche und besteaffe dieselben nach denjenigen
Formen, nach welchen es die Gesetze und die bürger.
liche Freyheit fordern. Aber auf der andern Seite
finde dieser ehrwürdige Stand Schutz und Sicherheit
feiner Ehre und feiner Rechte gegen willkührlichc Ei»,
griffe oder Verläumdungen, woher sie auch kommen
möchten. Von dieser Seite haben wir den geistliche»
Stand betrachtet, da wir dem Pfarrer eine Stelle im
Sittengericht anwiesen. Oder soll es nach einer an<
dern Behauptung, erwiesen unmöglich seyn, solche Sit-

.tengerichle mit sittlichen, lcidenschaftloscn Menschen zu
besetze», dann bleibt jedem rechtlichen Mann für unser
gebeugtes Vaterland nichts mehr zu thun übrig, als
ihm die lezte Thräne zu weihen! Nein B G. so weit
ist es doch noch nicht gekommen, daß nicht in jeder

Pfarrgemcinde 6 Männer sich vorfinden sollten, in de-

ren Tugend und Rechtschaffcnheit man so vieles

Zutrauen setze» dürfte, um ihnen die Pflichten der

Sittenrichter übertragen zu können; und sollte der

Pfarrer nicht jenen »niadelhaften Lebenswandel besitzen,-

der ihm die Eigenschaften eines Sittenrichters zuschrieb,-

^verdiente ein solcher noch weit weniger, mit der Würde
eines Religionslehrcrs bekleidet zu bleiben.

Die nähere Untersuchung der Compctcnz, die wir
den Sittengerichten einzuräumen vorschlagen, und der

Art, nach welcher sie dieselbe ausüben sollen, wird'
Sie B. G. in Stand setzen, Ihr Urtheil richtig zu>

fällen, ob denn solche Stttengerichte als heimliche Ge«-

richte angesehen werden sollen? Ob sie ein leidenschaft--

liches, alle» Freyhcitssinn unterdrückendes, wahrer'
Aufklärung nachtheiligcs elendes Jnquifliionstribunall
werden könnten? Ob sie das Grab der Freyheit und'
den Keim unauslöschlicher Rache und Feindschaft im
sich enthalten? Dieses sind die Ausdrücke, die man in-
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dm Einwendungen gegen die Einführung der Sittcnge.
richte aufstellte.

Weder eine Anstatt noch eine Verfassung, noch irgend
ein menschliches Unternehmen ist der Gefahr überhoben,

durch Mißbrauche all das Gute, das mir ihm vcrbun-
den war, zu verlieren. Es muß uns genügen, wen»

wir von einer Anstalt beweisen können, daß sie ihrer
innern Beschaffenheit und äusser» Form nach, gut und

zweckmäßig sey. Was man auch immer für Erzie-
huugsanstaltcn festsetze, sie bleibe» geösteutheils ohne

Wirkung so lang man nicht zu gleicher Zeit die rohen

leidenschaftliche» Ausbrüchc bey derjenigen Classe Men-
îchen z» hindern sucht, welche ihre Erziehung "früher
schon erhalle» und die frühere Jugend schon zuruckgilegt

haben. Man nenne es doch nicht Gewissenszwang,

wenn der Gesetzgeber auf diese Classe Menschen durch
eine Anstalt zu wirken trachtet, welche alle gütliche Vcr-
suche und freuntliche Zusprüche anwenden soll, um

nicht durch Hinweisen vor die richterlichen Behörden die

Erbitterung der Gemüther zu vermehren und alle fernere

Aussöhnung zu vereiteln.

Die sorgfältige» Einschränkungen, die wir bey Kla-

gen zwischen Ehcieuten, Eltern uno Kinder» festzusetzen

vorschlagen, ehe dieselben vor das Sittengencht vor-

geladen werden dürfen, stud zu auffallend, als daß

dieselben einer näher» Entwicklung bedürften, um zu

beweisen, daß solche Sittengerichte ganz zur Bcybchal-

tnug der häuclichcn Zufriedenheit, so wie zur Beschäl-

zung der bürgerliche» Freyheit geeignet seyen. Sollten
die übrigen der Cvmrelenz dieser Siltengcrichle ange-

wiesenen Fälle zu uubestimml scheinen, so dürfte diese

Vesorgniß dadurch gehoben seyn, baß ja nicht einmal

die zweyte besondere Ermahnung, weicher 2 Mugliever
beywohnen müssen, geschehen darf, ohne l aß nicht das

ganze Sitlengecicht damit einverstanden ist, und tie-

selbe förmlich verordnet hat.
Ucbrigens stnd die Begriffe von Anstand, Sitten,

Aergerniß und Ausschweifung, dem Rechtschaffnen so

deutlich ms Herz geschrieben, daß man darüber von

Seite des Sttlengerichrcs keinen M ßbcauch erwarten

soll, welches überdieß der Aufsicht der oberen Gewal-

ten untergeordnet ist. Wir räumten dem Sittengerichte
keine Strasse ein, weil dasselbe auf Ehre und Gewissen

allein wirken soll. Ist der Zehlende unempstadlich ge.

gen Zusprüche, die ihm dericnige Mann ans Herz legt,

unter dessen Leitung und dur ch dessen Lchre er nicht nur

feinen gegenwärtigen Zustand verbessern, sondern sich

für eine höhere zukünftige Laufbahn vorbereiten sollte;

ist er unempfänglich für jene Warnungen, die ihm 6

Familienväter wiederhole», welche vielleicht seine Alters,
genossen sind, und als solche auf ihn grössern Einfluß
haben, oder die ihm ihrcS hohen Alters wegen, ehr.
würdig seyn sollte»: dann tritt der traurige Fall ein,
daß ein solcher Mensch durch Furcht vor Strasse ge.
leitet werden muß, welche nicht ein solches verfthnend
und vermittelndes Gericht, sondern die vom Staat auf-
gestellte» richterlichen und Polizey - Behörden, verfügt»
müssen : Wo Ehre und Gewissen schweigen da trauert
die Menschheit, und schüzi sich durch den rächenden

Arm des Richters.
Auch die äussere Form diesis Sittengerichks suchicn

wir nur aller möglichen Vorsicht zu bestimmen, um
den Fehlenden an seiner Ehre nicht zu kränken. Erst

nach zwey fruchtlosen, durch den Pfarrer gemachlcn

Warnungen, kann jemand vor das Siltengcricht vor-

geladen werden; eS kann seine Sitzungen nie öffentlich

hallen, und an keinem bestimmten Tag. Die Mil-
glicder sind zum Stillschweigen verpflichtet, b,s die

Anzeige an höherer B höcde geschehen ist, und so sind

die leztcn Mitteln erschöpft, um den Fehlenden zur

Besserung auf eine seiner Ehre unnachtheilige Art, zu-

ruckzubringen.
Dieses Bürger Gesetzgeber, waren die Beweggründe,

die uns bey Abfassung dieses Gutachtens, zur Grundlage
dienten.

Noch müssen wir eines Wunsches Erwähnung thun,

der m den über diesen Gegenstand eingereichte a Bitlschrif«
ten einstimmig qcäussert ward,und der dahin zielt, daß die

sogenannten Chor - und Ehegerichte wieder so he, gestellt

werden möchten, wie sie ehedem bestanden. Sie werden

sich aber erinnern, B. Gesetzgeber, baß tie katholische

Geistlichkeit vom Thurgau nnb Sentis, beynahe einen

ähnliche» Wunsch in ihrer eingereichten Bittschrift geäus-

seit hat, dessen genauere Prüfung Sie der Iustizkomnuss

sion übertragen haben, wohin wir daher auch diese Frag

zu überweisen antragen.

Gcsetzvorschlag für die Stttengerichle.
Titel I.

Bildung der Sittengerichte.
Art.». In jeder Pfarrgemcine (Kirchhöri) soll ein

Sitlmgericht errichtet werden.

2. Dieses Siltengericht besteht aus dem ersten Pfarre»
oder Seelsorger und 6 Aklwbürgecn die Familienväter u.

in der Pfarrgemcine ausäßig sey» müssen.

(D«e Forts, fvlgi. >
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